
Bericht aus der Sitzung des Gemeinderates vom 30.11.2017 
_________________________________________________________________________ 
 
TOP 4: Bebauungsplan Eckritt 
- Entwurfsfeststellung und Offenlagebeschluss 
 
Beschluss: 

1. Über die im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
eingegangenen Hinweise und Anregungen wird entsprechend der Beschlussvorlage 
(Abwägungsvorlage) beschlossen. Es werden folgende Ergänzungen hinzugefügt: 
- Zur Dachneigung gibt es keine Festlegungen 
- Bei Einfriedungen zum Nachbargrundstück gilt das Nachbarschaftsrecht für 

Baden-Württemberg. Zur Straße darf die Gesamthöhe von 1,50 m gemessen am 
Straßenniveau nicht überschritten werden. 

- Die Pflanzempfehlungen werden angepasst; die Gehölze sollen möglichst ungiftig 
sein; die Höhe der Bäume sollen die Haushöhe nicht überragen. 

- Dacheindeckungen mit Metall werden erlaubt, jedoch dürfen diese keine 
Ausschwemmung von Schwermetallen haben. 

- Im Plan C wird der Hinweis zur DIN-Norm 18025 (Barrierefreiheit) gegeben. 
- Überschreitung der GRZ bei Mehrfamilienhäusern (Nebenanlagen wie Garagen 

werden nicht hinzugerechnet, wenn diese begrünt sind) 
- Aufständerungen von Photovoltaik- und Solaranlagen sind max. bis zur Firsthöhe 

erlaubt. 
- Die Farbe der zugelassenen Dachziegel wird um Grautöne erweitert. 

 
2. Der Entwurf des Bebauungsplans „Eckritt“ nebst örtlichen Bauvorschriften in der 

Fassung vom 17.11.2017 wird gebilligt. 
 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Behörden sowie die öffentliche 
Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans / der örtlichen Bauvorschriften in der 
Fassung vom 17.11.2017 durchzuführen.  
 

 
Abstimmungsergebnis       einstimmig 
beschlossen 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
TOP 5: Baugebiet Eckritt 
- Entwurfsplanung Erschließung 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt die Entwurfsplanung zustimmend zur Kenntnis und beauftragt 
Kommunalplan mit der Abwicklung eines Ausschreibungsverfahrens unmittelbar nach 
Rechtskraft des Bebauungsplanes. Die schaltechnische Untersuchung zum 
Erschließungsverkehr (Lärmgutachten) der Firma Heine + Jud in Höhe von 2.300 € (Brutto) 
wird erteilt. 
 
 
Abstimmungsergebnis       einstimmig 
beschlossen 
 
_________________________________________________________________________ 
 



 
TOP 6: 4. Kleeblatt 
- Vorstellung der Endausbaumaßnahmen 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Planung zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die STEG mit 
der Abwicklung des Ausschreibungsverfahrens, so dass die Maßnahme noch in 2017 
veröffentlicht werden kann. Der Baubeginn erfolgt dann in Abstimmung mit der Maßnahme 
zur Deckschicht in diesem Gebiet in 2018. 
 
 
Abstimmungsergebnis       einstimmig 
beschlossen 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
TOP 7: Demografie-Netzwerk im Rahmen des Programms 'Interreg V'  
- Sachstandsbericht und Beauftragung der Projekte 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung die vorgestellten Projekte (Mobilität, Vereine, 
Homepage, Demographiestrategie gemäß der Anlage umzusetzen. Der Lenkungsausschuss 
wird die Projektsteuerung und die Mittelbewilligung übernehmen. 
 
 
Abstimmungsergebnis       einstimmig 
beschlossen 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
TOP 8: Forsthaushalt 
- Vorstellung finanzielles Ergebnis 2016 und Zwischenbericht 2017 für den Wald 
- Jahresplanung 2018 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat genehmigt das Ergebnis 2016 und die Planung für 2018 des 
Forsthaushalts. Der Zwischenbericht 2017 wird zur Kenntnis genommen 
 
 
Abstimmungsergebnis       einstimmig 
beschlossen 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
TOP 9: Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebs Telekommunikation 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt den Jahresabschluss des Telekommunikationsbetrieb zum 
31.12.2016 wie folgt: 
 

1.  Feststellung des Jahresabschlusses 
1.1  Bilanzsumme      843.521,62 € 



1.1.1  davon entfallen auf der Aktivseite auf 
- das Anlagevermögen     808.312,04 € 
- das Umlaufvermögen       35.209,58 € 
 

1.1.2  davon entfallen auf der Passivseite auf 
- das Eigenkapital      256.685,40 € 
- die Rückstellungen         7.900,00 € 
- die Verbindlichkeiten     578.936,22 € 
 

1.2  Jahresgewinn            121,30 € 
 
1.2.1  Summe der Erträge       54.082,50 € 
1.2.2  Summe der Aufwendungen      53.961,20 € 
 
2. Behandlung des Jahresgewinns 

a) zur Tilgung des Verlustvortrags         121,30 € 
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen         - € 
c) auf neue Rechnung vorzutragen          - € 
 

3. Entlastung 
Der Verwaltung wird Entlastung erteilt 
 
Abstimmungsergebnis   11 Ja-Stimmen  1 Enthaltung 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
TOP 10: Jahresabschluss 2016 Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt den Jahresabschluss des Versorgungsbetriebs zum 31.12.2016 
wie folgt: 
 

1.  Feststellung des Jahresabschlusses 
1.1  Bilanzsumme       2.637.268,39 € 
1.1.1  davon entfallen auf der Aktivseite auf 

- das Anlagevermögen      2.471.716,02 € 
- das Umlaufvermögen         165.552,37 € 
 

1.1.2  davon entfallen auf der Passivseite auf 
- das Eigenkapital       2.161.540,74 € 
- die empfangenen Ertragszuschüsse        18.769,00 € 
- die Rückstellungen           21.398,00 € 
- die Verbindlichkeiten         435.560,65 € 
 

1.2  Jahresgewinn           54.687,84 € 
 
1.2.1  Summe der Erträge         385.861,42 € 
1.2.2  Summe der Aufwendungen        331.173,58 € 
 
2. Behandlung des Jahresgewinns 

a) zur Tilgung des Verlustvortrags             - € 
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen            - € 
c) auf neue Rechnung vorzutragen         54.687,84 € 
 



3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 
Abs.3 EigBG für den Haushalt der Gemeinde 
eingeplanten Finanzierungsmittel 
          - € 
 

4. Entlastung 
Der Verwaltung wird Entlastung erteilt. 
 
 
Abstimmungsergebnis  11 Ja-Stimmen 1 Enthaltung 

 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
TOP 11: Jagdverpachtung Tuningen Nord 
- Vorbereitung der Verpachtung 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung den Jagdbogen Tuningen „NORD“ 
auszuschreiben. 
 
 
Abstimmungsergebnis       einstimmig 
beschlossen 
 
_________________________________________________________________________ 
 


